
Der Verband der Metallindustriellen Niedersachsens e. V., Hannover, 
 
 
und 
 
 
die IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sach sen-Anhalt, Hannover, 
 
 
 
schließen folgenden 
 
 
 

Ä n d e r u n g s t a r i f v e r t r a g 
 
 
 
zum Altersteilzeittarifvertrag vom 22. Juli 1998 i.d.F. vom 10. Februar 2005.  
 
 
 
Der § 4 wird um folgende Absätze ergänzt: 
 

Aufgrund einer freiwilligen einzelvertraglichen Vereinbarung können für 
Beschäftigte Altersteilzeitverhältnisse mit mehr als 6 Jahren Dauer 
abgeschlossen werden. Dies kann auch auf Grundlage einer freiwilligen 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. 
  
Die Betriebsparteien können durch freiwillige Betriebsvereinbarung die 
Leistungen gem. §§ 7 und 8 TV-ATZ wertgleich auf einen längeren Zeitraum 
verteilen. Ansonsten ist der Umfang der Leistungen für die Gesamtlaufzeit des 
Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses in der freiwilligen Betriebsvereinbarung bzw. 
einzelvertraglich zu regeln. 
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